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Beleuchtung, bie frfjöner ifi aïs jebe anbere Seleuclpung!»
art unter benfelben Serhältniffen. a

2luf Erunb biefer allgemeinen Sorzüge bel 3IjetgtenS,
ber befonberen ©eeignetîjeit für Heinere Zentralen unb
ber bt! je^t mit @emeinbe=51jetglen=3e«tra(en gemachten,
feî)r guten Erfahrungen tann bemnact) bie Errichtung
einer 3Ijetr)Ien=3«ntrale warm empfohlen roerben.

(„Sftitteitungen bel Schweiz- 3IjetpIen=aSerein§.")

HnfflBserptanos^orftfirtften.
(gortfe^uttg unb ©djlufi).

II. ©Sdjfifche ^oljberuf^genoffeufihaft.
§ 1. Sie Kreüfägen finb oberhalb be! Statte!

mit ©chuhhauben unb, aulgenommen bei öuertreilfägen,
mit ber flöhe bel ©ägeblattel entfprechenben ©paltîeilen
$u oerfehen, welche in ihrer ©tärfe bem Sägeblatt zu
entfprecfjen haben.

Unter ber Sifdjplatte ftnb Seïleibungen aul Siech
ober |iolz berartig anzubringen, baff ber größte Surcf)*
meffer bei ©ägeblattel bebecît wirb.

Kreüfägen oon 6 cm unb fleinerem Surchmeffer,
ober foldfe, welche nur 3 cm über bem Sifch oorftehen,
tönnen burch Sorftanblbefchlufj non obigen Seftimmungen
befreit werben.

Seim ©chneiben barf bal fiolj oom Arbeiter, fomeit
iuntich, nicht mit ber fjanb zugeführt werben.

Sei ^enbelfreilfägen muff ber obere Seil bei
©ägeblattel oerbecH fein.

§ 2. Sie SJleffer ber fiobel» unb 21 bricE>t
m a fct) i n e n finb gegen alle Serührung möglichft abzu»
fcf)lief?en. Sal 3uführen bei z" »erarbeitenben 3Jla»

teriall mit ben fiänben fann burrf) Sorftanblbefchluff
oerboten werben.

§ 3. Sei Sanbfägen ift bal Statt, foweit el nicht
Zum ©chneiben erforberlicf) ift, in fetner Eefamtlänge zu
oetbeefen.

§ 4. ©teht bei ben $rä!maffinen bie Setrteb!»
einrirfjtung berfelben unter ber Sifdjplatte am Eeftell
oor, fo ift foldje mit einem ©chu^mantel zu umfteiben.

Sei Sifchfräfen ift tunlidhft oberhalb bei fjräferl,
an ber grälfptnbel, eine runbe, über ben Umfang bei
gräferl hinaulragenbe eiferne ©djuhplatte anzubringen,
bie übrigen!, um bie Surchficht nach bem gräfer zu ge=

flatten, in ihrem inneren Kreil bur<hbro<hen fein fann.

III. Sagrifcfjc f)olzin&uftrie»23etuf§0enoffcnf(h(»ft.
A. ©ägegatter.

1. Sie außerhalb bei EefteHe! liegenben Eatter»
rahmen, Stelzen, Kurbeln unb Kurbetfc|eiben ftnb fo
einzufriebigen, baff eine gefährliche Slnnäherurtg an bie»
felben oertjinbert wirb.

2. Sie freihängenben ®egengewi<f)te an Eattern finb
berartig zu oermahren, baff ißerfonen oon ihnen nicht
getroffen werben tonnen.

3. Sie Slulrüctoorrichtungen ber ©ägegatter mit untern
liegenbem eintrieb finb fo einzurichten, baff bte in bem
unteren Eïaume an bemfelben befcEjäftigten Arbeiter eine
Sngangfehung com oberen fRaum au! oerhinbern tönnen.

4. Sei ben horizontal» Eattern unb gournierfchneibe»
maf^inen ift an ber bem Sorgelege gegenüberliegenben
Seite be! Sahmen! ein ©cl)uhbrett in ber flöhe ber
Sahmenführitng zu befeftigen.

ß. Kreüfägen.
1. Me Kreüfägen finb unter bem Sifch Z" fehlen.
2. 3ebe Kreüfäge muff, fofern e! ihre Konftruftion

geftattet, mit einem ©paltfeil oerfehen fein.

3. greilaufenbe Kreüfäge» unb Kreilfchneibeblätter
finb in geeigneter SBeife zu umtapfeln ober mit ©cl)ut3»
Bügel zu oerfehen, bamit nicht oorübergetjenbe fßerfonen
ober oorbeigetragene Eegenftänbe hineingeraten tönnen.

4. Sei ben automatifcf)en Kreüfägen mit SBalzen»
einzug ift bie Sorberfeite ber Sägeblätter mit einem
fräftigen ©cljuhbecfel zu oerwahren unb am Kopfenbe
bei 3uführung!tifdE)e! eine ftarfe genügenb hohe Schutz
wehr zu befeftigen, welche zurüctgefct)leuberte ©titele zu»

rücfzuhalten oermag.
5. Kreüfägen zum ©dfli^en unb Stuten in ©chrei»

nereien unb ^arfettfabrifen haben auf bem Si|ct)e pa»
ratiel mit ber Rührung eine ben Umfang bei ©ägeblattel
überragenbe ©chutfteifie zu erhalten.

6. Stent bie Kreilfägewelle a n anberen Enbe gleich»
Zeitig zu anberen Arbeiten, fo ift febe! auf ber SBelte

mitlaufenbe SBerfzeug, fobalb »! nicht benutzt wirb, burch
einen ©cljutstaften rollftänbig unb ftd)er oerfct)loffen zu
halten.

C. Sanbfägen.
Sie Sanbfägeblätter finb auf beiben Seiten ber Sollen

Zu frühen.
D. fiolzhobel» unb 2tbrid^tmafdeinen.

3ln biefen finb bte Sftefferlöpfe, foweit at! möglich,
Zu überbecten.

E. grälmafchinen.
Sie Sif<hfrä!maf<hinen müffen mit einer Zedent»

fprechenben unb aulgtebigen ©chut$oorrichtung oerfehen
fein. Sor ben 3ufühtung!walzen ber automatifchen
gMImafchinen ift eine oerftellbare Seifte zum ©dhu^e
ber Ringer anzubringen.

IV. ©übweftöetttfche fiolzberuflgenoffenfchaft.
Kreüfägen.

§ 1. El finb zu frühen:
la. Siefenigen Kreüfägen ohne felbfttätigen Sorfdjjub,

bei benen ba! Sägeblatt mehr all 5 cm über ber Sifctp

Deutzer Rohülmotoren
Bauart Diesel
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in liegender nnd stehender Anordnung. 4112 1

Deutzer Gas - Benzin - Petrol - Motoren
in anerkannt unübertroffener Ausführung durch
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Beleuchtung, die schöner ist als jede andere Beleuchtungs-
art unter denselben Verhältnissen. - .5,

Auf Grund dieser allgemeinen Vorzüge des Azetylens,
der besonderen Geeignetheit für kleinere Zentralen und
der bis jetzt mit Gemeinde-Azetylen-Zentralen gemachten,
sehr guten Ersahrungen kann demnach die Errichtung
einer Azetylen-Zentrale warm empfohlen werden.

(„Mitteilungen des Schweiz. Azetylen-Vereins.")

llnWWtilW-BiirWstkli.
(Fortsetzung und Schluß),

li. Sächsische .Holzberufsgenossenschaft.

§ 1. Die Kreissägen sind oberhalb des Blattes
mit Schutzhauben und, ausgenommen bei Querkreissägen,
mit der Höhe des Sägeblattes entsprechenden Spaltkeilen
zu versehen, welche in ihrer Stärke dem Sägeblatt zu
entsprechen haben.

Unter der Tischplatte sind Bekleidungen aus Blech
oder Holz derartig anzubringen, daß der größte Durch-
messer des Sägeblattes bedeckt wird.

Kreissägen von 6 em und kleinerem Durchmesser,
oder solche, welche nur 3 em über dem Tisch vorstehen,
können durch Vorstandsbeschluß von obigen Bestimmungen
befreit werden.

Beim Schneiden darf das Holz vom Arbeiter, soweit
tunlich, nicht mit der Hand zugeführt werden.

Bei Pendelkreissägen muß der obere Teil des

Sägeblattes verdeckt sein.
K 2. Die Messer der Hobel- und Abricht-

Maschinen sind gegen alle Berührung möglichst abzu-
schließen. Das Zuführen des zu verarbeitenden Ma-
terials mit den Händen kann durch Vorstandsbeschluß
verboten werden.

Z 3. Bei Bandsägen ist das Blatt, soweit es nicht
zum Schneiden erforderlich ist, in seiner Gesamtlänge zu
verdecken.

H 4. Steht bei den Fräsmaschinen die Betriebs-
einrichtung derselben unter der Tischplatte am Gestell
vor, so ist solche mit einem Schutzmantel zu umkleiden.

Bei Tischfräsen ist tunlichst oberhalb des Fräsers,
an der Frässpindel, eine runde, über den Umfang des
Fräsers hinausragende eiserne Schutzplatte anzubringen,
die übrigens, um die Durchsicht nach dem Fräser zu ge-
statten, in ihrem inneren Kreis durchbrochen sein kann.

UI. Bayrische Holzindustrie-Berufsgenossenschaft.

Sägegatter.
1. Die außerhalb des Gestelles liegenden Gatter-

rahmen, Stelzen, Kurbeln und Kurbelscheiben sind so

einzufriedigen, daß eine gefährliche Annäherung an die-
selben verhindert wird.

2. Die freihängenden Gegengewichte an Gattern sind
derartig zu verwahren, daß Personen von ihnen nicht
getroffen werden können.

3. Die Ausrückvorrichtungen der Sägegatter mit unten-
liegendem Antrieb sind so einzurichten, daß die in dem
unteren Raume an demselben beschäftigten Arbeiter eine
Ingangsetzung vom oberen Raum aus verhindern können.

4. Bei den Horizontal-Gattern und Fournierschneide-
Maschinen ist an der dem Vorgelege gegenüberliegenden
Seite des Rahmens ein Schutzbrett in der Höhe der
Rahmenführung zu befestigen.

ll. Kreissägen.
1. Alle Kreissägen sind unter dem Tisch zu schätzen.
2. Jede Kreissäge muß, sofern es ihre Konstruktion

gestattet, mit einem Spaltkeil versehen sein.

3. Freilaufende Kreissäge- und Kreisschneideblätter
sind in geeigneter Weise zu umkapseln oder mit Schutz-
bügel zu versehen, damit nicht vorübergehende Personen
oder vorbeigetragene Gegenstände hineingeraten können.

4. Bei den automatischen Kreissägen mit Walzen-
einzug ist die Vorderseite der Sägeblätter mit einem
kräftigen Schutzdeckel zu verwahren und am Kopfende
des Zuführungstisches eine starke genügend hohe Schutz-
wehr zu befestigen, welche zurückgeschleuderte Stücke zu-
rückzuhalten vermag.

5. Kreissägen zum Schlitzen und Nuten in Schrei-
nereien und Parkettfabriken haben auf dem Tische pa-
raltel mit der Führung eine den Umfang des Sägeblattes
überragende Schutzleiste zu erhalten.

6. Dient die Kreissägewelle a n anderen Ende gleich-
zeitig zu anderen Arbeiten, so ist jedes auf der Welle
mitlaufende Werkzeug, sobald es nicht benutzt wird, durch
einen Schutzkasten rollständig und sicher verschlossen zu
halten.

0. Bandsägen.
Die Bandsägeblätter sind auf beiden Seiten der Rollen

zu schützen.

0. Holzhobel- und Abrichtmaschinen.
An diesen sind die Messerköpfe, soweit als möglich,

zu überdecken.

ll. Fräsmaschinen.
Die Tischfräsmaschinen müssen mit einer zweckent-

sprechenden und ausgiebigen Schutzvorrichtung versehen
sein. Vor den Zuführungswalzen der automatischen
Fräsmaschinen ist eine verstellbare Leiste zum Schutze
der Finger anzubringen.

IV. Südwestdeutsche Holzberufsgenossenschaft.

Kreissägen.
H 1. Es sind zu schützen:

1a. Diejenigen Kreissägen ohne selbsttätigen Vorschub,
bei denen das Sägeblatt mehr als 5 em über der Tisch-

vkàr KMImotvi'kii
lîi» r» kl iî I> Z

Vorteilhaftere ketriebemaeekinen

in lisKSllàei- llvà stsàsllàsr àoràllunA. 4142 1

vàei- -kàv-?à! -NàM
!n g.llsrk»llllì llllübsrtroLsllsi- àstiikrllllx

Gasmotoren kìdrill,,lleà"t. IZ.
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platte oorftebt, unb welche zum ©cE>rieiben oon fyarten
unb weichen Rotzern in ber SängSricbtung, alfo pm
93retterbefäumen, Sattenfcbneiben, drennen non dielen 2c.

benutzt werben, mit ©djutzbaube, ©pattfeit unb ©dfut}»
faften unter bem difd); SJtöbelfabrit'en tonnen oon ber
33efotgung btefer ißorfcfjrift bei riidEjt mehr als 8 cm
über ber difcbptatte oorftebenben StreiSfägen auf Antrag
beS ©ettionSoorftanbeS buret) ben ©enoffenfct)aft§=23or=
ftanb biSpenfiert werben.

lb. die ftreiSfägen mit fetbfttätigem 33orfct)ub mit
fiarfem, boljernem ©djutzbrett oor ber ©age, ©paltfeit
unb ©d)ut}taften unter bem SEifct).

2. diejenigen StreiSfägen, welche weniger als 5 cm
über ber difebptatte betoorragen, mit ©ebutzfaften unter
bem difcb

3. die jum Querfcbneiben oon borten unb weisen
Ipötzern, tnSbefonbere oon 93rennt)ot§f(f)eitern beftimmten
Äreisjagen mit ©rfjubbebe, ©pattfeit unb ©djutztaften
unter bem difdf), fowie mit einem 2Sorfcf»ubfcï)titten mit
fpattoorrid)tung.

4. der freie deit ber ißenbelfäge mit eiferner ©<butz=

baube.
5. Am 33oben taufenbe zum ©ebneiben oon 33au=

hölzern beftimmte ÄreiSfägen, benen baS ^»otg bureb
fetbfttätigen ißorfebub zugeführt wirb, mit einer ©infrie»
bigung (barrière) oon auSreidbenber ©tärfe.

§ 2. die ©tfjubbauben, ©pattfeite unb ©cf»u^faften
muffen fotgenben S3ebingungen entfpreeben:

1. die ©cijubbaube muff baS Sägeblatt, foweit eS

bie diefe beS in Arbeit befinbtieben Çotjeê gutäfst, ober»

batb beS Saufet ber ©âge bebeden unb feftfitjen.
©ie ift aus fräftigem ©ifenbtecb ober ©tabeifen be*=

juftetten; §olz, fcbwacbeS Stech ober fonfiigeS ÜDtaterial

barf bazu niebt oerwenbet werben.
2. die ©tetloorricbtung ber ©ebutzbaube mufz fo be»

fdtjaffen fein, baff fte aueb wäbrenb beS ©angeS ber ©äge
rafet) unb fietjer nach ber diefe beS zu bearbeitenben
Rotzes auf» unb abbewegt werben fann.

3. die ©ebubbaube muß ben 93ticf auf ben ©dbnitt
geftatten.

4. der hinter bem ©ägebtatt mögtiebft nabe an bem»

fetben anjubringenbe ©paltfeit mu|, je nacb bem ©äge»
burebmeffer, oerftettbar fein, ber ©tärfe beS ©ägebtatteS
entfpredben unb bis §u beffen Scheitelhöhe hinaufreichen,
der ©paltfeit barf fxdf) nic£)t mit ber ©djutzbaube auf»
unb abbewegen, foitbern mufz für fid), je nadj bem

durebmeffer bes einzufpanttenben ©ägebtatteS, oerftettbar
fein.

5. der ©ebubfaften mufz unter ber difdjptatte fo

angebracht fein, bafz jebe 93erübrung ber ÄreiSfäge unter»

batb beS difcbeS wäbrenb be§ SaufeS berfetben unmög»
lieb ift.

I Technische Zeichnungen f
H and Bücher für Architekten, Schreiner,
H B5 Schlosser, Maler, sowie »Ue Zweige 5
À d. Knnsthandwerks, Gartenanlagen etc.

empfiehlt in grosser Auswahl und liefert
auf bequeme Teilzahlungen 4292

M. Kreutzmann, Rämistr. 37, Zürich
® Buchhandlung für Architektur und Kunstgewerbe ®
* g

Abricbtbobel» unb Steblm af ebinen.
§ 3. 2Bo auSreicbenbe ©djuboorriebtungen festen,

ift baS Arbeiten an Abricbtbobel» unb Sîebtmafcbinen,
foweit bei teuerem baS £otz oon £>anb zugeführt wirb,
oerboten.

33eim pöbeln oon S3rettern, dielen, überhaupt oon
foteben £>öl§ern, bie länger finb als ber difcb ber £>obel=

mafd)ine, muf? hinten unb oorne für biureicbenbe Unter»

ftü^ung beS ArbeitSftüdeS geforgt fein„

gräSm af ebinen.
§ 4. ©ofern an gräSmafd)inen ohne Anfdjlag, ohne

ßtuppen unb ohne gufübrungSwalzen gearbeitet wirb,
ift oberhalb beS ffräferS an ber gräsfpinbet eine über
ben gräfer btnauSragenbe glatt abgebrebte ©ebutzfebeibe
mit burebbroebener fläche ober eine feftftebenbe ©d)utz=

baube anzubringen.

33anbfägen.
§ 5. die freien Steile beS ©ägebtatteS finb zu oer»

fleiben; besgteietjen ift bie unter bem difcb gebenbe

33anbfägefd)eibe etnjufriebigen.

dieë finb im Slu§juge bie wirfjtigften SSorfcbriften
ber oier für deutfd)tanb beftebenben |)oIsberuf§»
genoffenfdjaften, foweit biefe SSorfcfjriften bie £iol}bearbei=
tung§mafd)inen fetbft betreffen.

SGßir fommen nun ju ben in ber ©cbweij lanbel»
üblichen Unfattoerbütung§=9?orf(briften unb wollen b«oon
eine herausnehmen, oon einer 23erficberung§»9tnftatt bie

auf ©egenfeitigfeitSpriuzip bafiert.

A. Stilgemeine SßorfTriften.
1. der gu^boben ift an 23erfebr§» unb SlrbeitSftätten

oon Unebenheiten, umbertiegenbem SDlaterial, Slbfätten
unb bergleidjen freizuhalten; berfetbe fott überhaupt ftetS
in tuntid^ft gutem Ifuftanbe fid) befinben.

2. Sttle Sofate, treppen, ©änge k. müffen wäbrenb
ber SlrbeitSzeit ftets genügenb beleuchtet fein.

3. treppen, Süden, 2lufzug§öffnungen unb bergletcben
finb mit fieberem ©elänber zu oerfeben.

4. Seitern finb entweber mit oberen fpaden ober mit

©pitmen, eoentuett ©ummifebuben zu oerfeben, welche 23or»

riebtungen ba§ IHutfc^en oerbinbern fotten.
5. 3u Sßerricbtungen, bie auf ©erüften oorgenommen

werben muffen, fotten nur Strbeiter oerwenbet werben,
weld)e nach eigener ©rttärung fcbwinbelfrei finb.

6. ßu 23orricbtungen jeber Strt, bei welchen Slugen»

oerletjungen oortommen tonnen, wie z- 33. beim ©c£)ärfen
ber Sägeblätter mittetft ©ebmirgetfebeiben, beim Abrichten
unb dreebfetn aftrei^er ober fpröber Pötzer îc. b®^"
fieb bie betreffenben Arbeiter einer ©ci)u^6ritle zu be»

bienen.
7. da§ ©ntfernen ober ittidbtbenuben oon ©ebubuor»

riebtungen zieht bei Unfällen bie ©inrebe be§ ©etbftoer»
fcbulben§ gegenüber einem Verlebten nach ftcä).

B. 3Jtotoren unb tranlmiffionen.
1. da§ betreten be§ 9Jtotorraume§ ift nur bem mit

ber tßarfung beauftragten Arbeiter geftattet.
2. ©d)wung= unb ^aburäber ber SRotoren, kurbeln,

ifJteuetftangen unb oorftebenbe ^olbenftangen finb mit

©djuboorriebtungen zu oerfeben.
3. da§ ©cbmieren ber tran§miffion unb be§ SDto»

tors barf, wenn ©efabr oorbanben, nur wäbrenb beê

Stillftanbes gefebeben.
4. da§ Stuf- unb Ablegen oon Dtiemen oon über

40 cm ^Breite ift ohne Benützung oon ittiemenauflegern
nur wäbrenb beS ©titlftanbes geftattet, ausgenommen
beim ÏBecbfel ber Stiemen auf ©tufenräbern bei SBert»

Zeugmafdbinen. Abgeworfene Stiemen müffen entweber

ganz entfernt ober fo aufgehängt werben, bafj fie mit

14V MNAr. schwtîz. .-Zêitts»s („Meisterblatt") Nr. S

platte vorsteht, und welche zum Schneiden von harten
und weichen Hölzern in der Längsrichtung, also zum
Bretterbesäumen, Lattenschneiden, Trennen von Dielen ?c,

benutzt werden, mit Schutzhaube, Spaltkeil und Schutz-
kästen unter dem Tisch; Möbelfabriken können von der
Befolgung dieser Vorschrift bei nicht mehr als 8 em
über der Tischplatte vorstehenden Kreissägen auf Antrag
des Sektionsvorstandes durch den Genoffenschafts-Vor-
stand dispensiert werden.

Id. Die Kreissägen mit selbsttätigem Vorschub mit
starkem, hölzernem Schutzbrett vor der Säge, Spaltkeil
und Schutzkasten unter dem Tisch.

2. Diejenigen Kreissägen, welche weniger als 5 om
über der Tischplatte hervorragen, mit Schutzkasten unter
dem Tisch

3. Die zum Querschneiden von harten und weichen
Hölzern, insbesondere von Brennholzscheitern bestimmten
Kreissägen mit Schutzhebe, Spaltkeil und Schutzkasten
unter dem Tisch, sowie mit einem Vorschubschlitten mit
Haltvorrichtung.

4. Der freie Teil der Pendelsäge mit eiserner Schutz-
Haube.

5. Am Boden laufende zum Schneiden von Bau-
hölzern bestimmte Kreissägen, denen das Holz durch
selbsttätigen Vorschub zugeführt wird, mit einer Einfrie-
digung (Barriàre) von ausreichender Stärke.

§ 2. Die Schutzhauben, Spaltkeile und Schutzkasten
müssen folgenden Bedingungen entsprechen:

1. Die Schutzhaube muß das Sägeblatt, soweit es
die Dicke des in Arbeit befindlichen Holzes zuläßt, ober-
halb des Laufes der Säge bedecken und festsitzen.

Sie ist aus kräftigem Eisenblech oder Stabeisen her-
zustellen; Holz, schwaches Blech oder sonstiges Material
darf dazu nicht verwendet werden.

2. Die Stellvorrichtung der Schutzhaube muß so be-

schaffen sein, daß sie auch während des Ganges der Säge
rasch und sicher nach der Dicke des zu bearbeitenden
Holzes auf- und abbewegt werden kann.

3. Die Schutzhaube muß den Blick auf den Schnitt
gestatten.

4. Der hinter dem Sägeblatt möglichst nahe an dem-

selben anzubringende Spaltkeil muß, je nach dem Säge-
durchmesser, verstellbar sein, der Stärke des Sägeblattes
entsprechen und bis zu dessen Scheitelhöhe hinaufreichen.
Der Spaltkeil darf sich nicht mit der Schutzhaube auf-
und abbewegen, sondern muß für sich, je nach dem

Durchmesser des einzuspannenden Sägeblattes, verstellbar
sein.

5. Der Schutzkasten muß unter der Tischplatte so

angebracht sein, daß jede Berührung der Kreissäge unter-
halb des Tisches während des Laufes derselben unmög-
lich ist.
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Abrichthobel- und Kehlmaschinen.
§ 3. Wo ausreichende Schutzvorrichtungen fehlen,

ist das Arbeiten an Abrichthobel- und Kehlmaschinen,
soweit bei letzterem das Holz von Hand zugeführt wird,
verboten.

Beim Hobeln von Brettern, Dielen, überhaupt von
solchen Hölzern, die länger sind als der Tisch der Hobel-
Maschine, muß hinten und vorne für hinreichende Unter-
stützung des Arbeitsstückes gesorgt sein.

Fräsmaschinen.
§ 4. Sofern an Fräsmaschinen ohne Anschlag, ohne

Kluppen und ohne Zuführungswalzen gearbeitet wird,
ist oberhalb des Fräsers an der Frässpindel eine über
den Fräser hinausragende glatt abgedrehte Schutzscheibe
mit durchbrochener Fläche oder eine feststehende Schutz-
Haube anzubringen.

Bandsägen.
tz 5. Die freien Teile des Sägeblattes sind zu ver-

kleiden; desgleichen ist die unter dem Tisch gehende

Bandsägescheibe einzufriedigen.

Dies sind im Auszuge die wichtigsten Vorschriften
der vier für Deutschland bestehenden Holzberufs-
genossenschaften, soweit diese Vorschriften die Holzbearbei-
tungsmaschinen selbst betreffen.

Wir kommen nun zu den in der Schweiz landes-
üblichen Unfalloerhütungs-Vorschriften und wollen hievon
eine herausnehmen, von einer Versicherungs-Anstalt die

auf Gegenseitigkeitsprinzip basiert.

Allgemeine Vorschriften.
1. Der Fußboden ist an Verkehrs- und Arbeitsstätten

von Unebenheiten, umherliegendem Material, Abfällen
und dergleichen freizuhalten; derselbe soll überhaupt stets

in tunlichst gutem Zustande sich befinden.
2. Alle Lokale, Treppen, Gänge?c. müssen während

der Arbeitszeit stets genügend beleuchtet sein.
3. Treppen, Lücken, Aufzugsöffnungen und dergleichen

sind mit sicherem Geländer zu versehen.
4. Leitern sind entweder mit oberen Hacken oder mit

Spitzen, eventuell Gummischuhen zu versehen, welche Vor-
richtungen das Rutschen verhindern sollen.

5. Zu Verrichtungen, die auf Gerüsten vorgenommen
werden müssen, sollen nur Arbeiter verwendet werden,
welche nach eigener Erklärung schwindelfrei sind.

6. Zu Vorrichtungen jeder Art, bei welchen Augen-
Verletzungen vorkommen können, wie z. B. beim Schärfen
der Sägeblätter mittelst Schmirgelscheiben, beim Abrichten
und Drechseln astreicher oder spröder Hölzer :c. haben

sich die betreffenden Arbeiter einer Schutzbrille zu be-

dienen.
7. Das Entfernen oder Nichtbenutzen von Schutzvor-

richtungen zieht bei Unfällen die Einrede des Selbstver-
schuldens gegenüber einem Verletzten nach sich.

k. Motoren und Transmissionen.
1. Das Betreten des Motorraumes ist nur dem mit

der Wartung beauftragten Arbeiter gestattet.
2. Schwung- und Zahnräder der Motoren, Kurbeln,

Pleuelstangen und vorstehende Kolbenstangen sind mit

Schutzvorrichtungen zu versehen.
3. Das Schmieren der Transmission und des Mo-

tors darf, wenn Gefahr vorhanden, nur während des

Stillstandes geschehen.
4. Das Auf- und Ablegen von Riemen von über

49 wv Breite ist ohne Benützung von Riemenauflegern
nur während des Stillstandes gestattet, ausgenommen
beim Wechsel der Riemen auf Stufenrädern bei Werk-

zeugmaschinen. Abgeworfene Riemen müssen entweder

ganz entfernt oder so aufgehängt werden, daß sie mit
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her bewegten Tranêmiffion nicht in ©erübrung îommen
fönnen.

5. horizontale Siemen non über 250 mm ©reife
ober foldfe, roeldje fid) mit großer ©efdjrombigïeit be=

wegen, ftnb, foroeit fie über begangene ©teilen führen,
mit Uîetjmerî ober berartigem p unterfangen, be§gleid)en
aud) ©eiltransmtffionen.

6. Sin ben beroegten Tran§miffion§teiIen bürfen roeber
Keile nod) ©djrauben oorftefjen.

C. Sßert'zeug» unb Slrbeit§mafcbinen.
1. Stile töiafcfjinen müffen mit einer fidfer mirfenben

3lbfielloorrid)tung uerfe^en fein, roeldje nom ©tanbpunt'te
be§ 9lrbeiter§ au§ bequem erreichbar fein foil.

2. Sin allen 9Jtafd)inen ftnb Ütäbereingriffe, bie nicht
fdjon infolge ihrer Sage unzugänglich ftnb, zu oeröeefen;
Treibriemen finb, foroeit tunlid), einjufriebigen. ©eroegte
SHafc^lnenteile finb, foroeit beren ßroeef e§ zuläfjt, eben»

fall einjufdjirmen.
3. SBenn immer möglich, finb Krei§fägen mit ©d)uh=

baube (©diutjbogen) uttb ©pattfeil, unter bem Ttfdj
beibfeitig mit ©dju^brettern ober mit einem ©cf)ut}faffen
ZU nerfeben.

4. ©anbfägen müffen, foroeit e§ ba§ Slrbeiten an
benfelben nid^t nerbinbert, auf ber Slrbeitsfeite oben unb
unten, auf ber anbern ©eite oberhalb be§ Tuches ge=

bedt roerben.
5. Sin probet» unb 9lbrid)tmafdblnen ift bie SB äffer»

roalje beftmöglicbft p beefen ; für bie ßufübruttg fleinerer
3lrbeit§fiücfe finb Sluffä^e (gufubrlaben) p benüben.

6. in Keblntafd)tnen (Tifchfräfen) ift über bie gräfe
ein ©dbubring oon etroa§ größerem Turcbmeffer, al§
ibn bie gräfe bot, ober eine anbere jroecfentfpre^enbe
anzubringen.

7. @äge= unb fpobelfpäne bürfen ntc£)i roäbrenb bes
©ang§ ber $Rafd)tnen befeitigt roerben.

8. ®a§ Peinigen unb ©d)mieren ber im ©etrieb be»

finbltdjen SJÎafdbinen ift nicht geftattet.
T5teS in ber f?auptfad)e, roa§ über Unfatloerbütungg»

©orfdjriften ju erroübnen ift. Tie ftaatlidie Unfatlner»
fidjerungêauftalt roirb ebenfalls foldbe ©orfebriften auf»
fteHen unb bie ©cïjroeig. ^oljinbuftrie roirb fief) beizeiten
regen müffen, baff fie zu ber IRebaftion biefer ©orfdjriften
auch beigezogen roirb. SJtan roirb fpäter auf biefe Sin»

gelegenbeit zurüdfommen.

©ePräud)e int fübtneftbeutfe^en
Soi^anPelénetle^t»

SBtr fe^en at§ befannt oorau§, baff ber ©d)roeiz.
Öolzinbuftrie»©erein int gabre 1903 altgemeine
Stormen für ben fdjroeij. fiolzbanbel heraus»
gegeben bat unb baff im Dezember 1905 in einer ©er»
lammlung in OUen eine ©erftänbigung jtüifd^en bem

©djroetz. gorftoeretn unb bem ©d)roeiz. |jolzinbuftrie»
oerein ftattgefunben bat über Stormen für einheitliche
©ortierung, SJÎeffung unb ©ered)nung bes Rotzes in ber
©ebroetz-

lud) unfere beutfd)en KoEegen haben im gebruar
1905 anläßlich ber orbentltdjen ©eneraloerfammlung
bes ©eretn§ non £>olzintereffenten ©übroeftbeutfchlanbl
in Karlsruhe, foldbe Stormen aufgeftellt unb herausgegeben
unter bem Titel: „©ebräudbetmfübroeftbeutfdjen
£>olzbanbel§oerfebr". SßirrooEenbarau§biebaupt»
fädblidbften ©eftimmungen rotebergeben. ©te lauten:

Teden miete. gaE§ ber Käufer roünfcf)t, öafj bie

Sabung burd) eine Tede gefd^ü^t roirb, fo bat er bte

Tedenmiete zu tragen.
Tie ©erfenbung non £>oIz bat geroöbnlid) in offenen

©üterroagen zu erfolgen; roünfdjt ber Käufer bie ©er»

roenbung gebedfter SBagen, fo bat er bie baburdj erroadb»

fenen SDtebrfra^ten zu tragen.

©cbutjbretter. Tie zum ©ebutje einer Sabung etroa

erforbertid)en ©djutjbretter barf ber ©erfäufer bem Käufer
in Stecbnung ftelleu. ©dbroarten unb berglei^en bat ber
©ertäufer unberedbnet bazu zu geben.

Troctenbeit§zuftanb ber©cbnittroare. Sßtrb
beim Slbfcblujf Sieferung trodener SBare bebungen, fo ift
barunter nur foldbe ©cbniüroare ju nerfteben, bte nach

Slufftappetung einen foleben @rab non Trodenbeit erreicht,
ba§ fie bei geeignetem Sßetter, ohne ©^aben zu nehmen,
nerfanbt unb zufammengefe^t roerben tann. Tiefe @r»

flärung bedt fieb mit bem ©egrtff: „lufttroden".
©erantroortlicbïeit für ffeblêr. ffür innere

ober bei ber ©erarbeitung fid) ergebenbe gebler äufjer»
lieb gefunben 9tuhbolze§ bat ber ©ertäufer nicht aufzu»
fommen: Turd) Übernahme feitens ber Käufer erlifdjt
bie ©erautroortlidjfeit beé ©ertäufer§ in jebem gälte,
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der bewegten Transmission nicht in Berührung kommen
können.

5. Horizontale Riemen von über 250 mm Breite
oder solche, welche sich mit großer Geschwindigkeit be-

wegen, sind, soweit sie über begangene Stellen führen,
mit Netzwerk oder derartigem zu unterfangen, desgleichen
auch Seiltransmissionen.

6. An den bewegten Transmissionsteilen dürfen weder
Keile noch Schrauben vorstehen.

0. Werkzeug- und Arbeitsmaschinen.
1. Alle Maschinen müssen mit einer sicher wirkenden

Abstellvorrichtung versehen sein, welche vom Standpunkte
des Arbeiters aus bequem erreichbar sein soll.

2. An allen Maschinen sind Rädereingriffe, die nicht
schon infolge ihrer Lage unzugänglich sind, zu verdecken;
Treibriemen sind, soweit tunlich, einzufriedigen. Bewegte
Maschinenteile sind, soweit deren Zweck es zuläßt, eben-

fall einzuschirmen.
3. Wenn immer möglich, sind Kreissägen mit Schutz-

Haube (Schutzbogen) und Spaltkeil, unter dem Tisch
beidseitig mit Schutzbrettern oder mit einem Schutzkasten
zu versehen.

4. Bandsägen müssen, soweit es das Arbeiten an
denselben nicht verhindert, auf der Arbeitsseite oben und
unten, auf der andern Seite oberhalb des Tisches ge-
deckt werden.

5. An Hobel- und Abrichtmaschinen ist die Wasser-
walze bestmöglichst zu decken; für die Zuführung kleinerer
Arbeitsstücke sind Aussätze (Zufuhrladen) zu benützen.

K. An Kehlmaschinen (Tischfräsen) ist über die Fräse
ein Schutzring von etwas größerem Durchmesser, als
ihn die Fräse hat, oder eine andere zweckentsprechende
anzubringen.

7. Säge- und Hobelspäne dürfen nicht während des
Gangs der Maschinen beseitigt werden.

3. Das Reinigen und Schmieren der im Betrieb be-

findlichen Maschinen ist nicht gestattet.
Dies in der Hauptsache, was über Nnfalloerhütungs-

Vorschriften zu erwähnen ist. Die staatliche Unfallver-
sicherungsanstalt wird ebenfalls solche Vorschriften auf-
stellen und die Schweiz. Holzindustrie wird sich beizeiten
regen müssen, daß sie zu der Redaktion dieser Vorschriften
auch beigezogen wird. Man wird später auf diese An-
gelegenheil zurückkommen.

Gebräuche im südwestdeutschen
Holzhandelsverkehr.

Wir setzen als bekannt voraus, daß der Schweiz.
Holzindustrie-Verein im Jahre 1003 allgemeine
Normen für den schweiz. Holzhandel heraus-
gegeben hat und daß im Dezember 1905 in einer Ver-
(ammlung in Ölten eine Verständigung zwischen dem

Schweiz. Forstverein und dem Schweiz. Holzindustrie-
verein stattgefunden hat über Normen für einheitliche
Sortierung, Messung und Berechnung des Holzes in der
Schweiz.

Auch unsere deutschen Kollegen haben im Februar
1905 anläßlich der ordentlichen Generalversammlung
des Vereins von Holzinteressenten Südwestdeutschlands
in Karlsruhe, solche Normen aufgestellt und herausgegeben
unter dem Titel: „Gebräuche im südwestdeutschen
Holzhandelsverkehr". Wir wollen daraus die Haupt-
sächlichsten Bestimmungen wiedergeben. Sie lauten:

Decken miete. Falls der Käufer wünscht, daß die

Ladung durch eine Decke geschützt wird, so hat er die
Deckenmiete zu tragen.

Die Versendung von Holz hat gewöhnlich in offenen
Güterwagen zu erfolgen; wünscht der Käufer die Ver-
wendung gedeckter Wagen, so hat er die dadurch erwach-
senen Mehrfrachten zu tragen.

Schutzbretter. Die zum Schutze einer Ladung etwa
erforderlichen Schutzbretter darf der Verkäufer dem Käufer
in Rechnung stellen. Schwarten und dergleichen hat der
Verkäufer unberechnet dazu zu geben.

Trockenheitszustand der Schnittware. Wird
beim Abschluß Lieferung trockener Ware bedungen, so ist
darunter nur solche Schnittware zu verstehen, die nach

Aufstappelung einen solchen Grad von Trockenheit erreicht,
daß sie bei geeignetem Wetter, ohne Schaden zu nehmen,
versandt und zusammengesetzt werden kann. Diese Er-
klärung deckt sich mit dem Begriff: „lufttrocken".

Verantwortlichkeit für Fehler. Für innere
oder bei der Verarbeitung sich ergebende Fehler äußer-
lich gesunden Nutzholzes hat der Verkäufer nicht aufzu-
kommen.' Durch Übernahme seitens der Käufer erlischt
die Verantwortlichkeit des Verkäufers in jedem Falle,
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